
Präambel | Allgemeine Grundlagen der Zusammenarbeit

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im 
folgenden AGB genannt) dienen dem Zweck, Rechte und 
Pflichten – sofern sie über zwingendes Recht hinausgehen 
– sowohl von GENIESTREICH – Christian Hofmann (im fol-
genden GENIESTREICH genannt) als auch ihren Vertrags- 
partnern festzulegen und im Geschäftsverkehr  möglichst
klare Verhältnisse zu schaffen.
2. Die AGB sind integrierender Bestandteil von Verträgen, 
die die Durchführung von Aufträgen im Arbeitsbereich von 
GENIESTREICH zum Gegenstand haben. Weiterhin sind die 
AGB Grundlage des jeweiligen Event- oder Beratungsver-
trages, in dem alle vereinbarten Dienstleistungen (Leis-
tungsumfang) sowie die Vergütung festgehalten werden.
3. GENIESTREICH ist berechtigt, den Auftrag durch sach-
verständige, unselbständig beschäftigte Mitarbeiter oder 
gewerbliche/freiberufliche Kooperationspartner (ganz oder 
teilweise) durchführen zu lassen. Die Mitarbeit spezialisier-
ter Partner ist schriftlich zu vereinbaren.
4. Der Vertragspartner sorgt dafür, dass die organisatori-
schen Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Auftrages an 
seinem Geschäftssitz/dem Erfüllungsort – sofern dies nicht 
Teil des Auftrages ist – ein möglichst ungestörtes, dem ra-
schen Fortgang der Konzeptions-, Entwurfs- und Ausfüh-
rungsarbeiten förderliches Arbeiten erlauben.
5. Der Vertragspartner sorgt weiterhin dafür, dass GENIE-
STREICH auch ohne dessen ausdrückliche Aufforderung 
alle für die Erfüllung des Auftrages notwendigen Unterla-
gen zeitgerecht vorgelegt werden und GENIESTREICH von 
allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, 
die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sind. 
Dies gilt auch für alle Unterlagen, Vorgänge und Umstände, 
die erst während der Auftragserfüllung bekannt werden.
6. Der Tätigkeit von GENIESTREICH liegt in der Regel eine 
Vereinbarung mit dem Vertragspartner zugrunde, die so-
wohl den Umfang der Leistungen als auch das dafür in 
Rechnung zu stellende Entgelt beinhaltet.

Art. 1 | Geltungsbereich und Umfang des Auftrages

1. Diese AGB gelten bei der Beauftragung von GENIE-
STREICH als mit vereinbart und sind integrierter Be-
standteil des jeweiligen Auftrages der Auftraggeber von 
GENIESTREICH. Mit der Auftragserteilung erkennt der 
Auftraggeber diese AGB an. GENIESTREICH und der Auf-
traggeber erkennen die Anwendbarkeit dieser AGB in ihrer 
jeweils geltenden Fassung auch für alle zukünftigen Auf-
träge an. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers sind nur wirksam, wenn sie von der Agentur 
ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.
2. Alle dieses Vertragsverhältnis betreffenden Nebenabre-
den, Mitteilungen und Erklärungen sind nur gültig, wenn 
sie schriftlich oder per Email erfolgen, wobei von diesem 
Formerfordernis auch nur in Schriftform abgegangen wer-
den kann.
3. Diese AGB gelten für sämtliche Lieferungen und Dienst-
leistungen, die GENIESTREICH gegenüber sämtlichen Ver-
tragspartnern als Event- und Beratungsagentur erbringt.
4. Zur Festlegung möglichst klarer Auftragsverhältnisse 
werden zwischen den Vertragspartnern Geltungsbereich 
und Umfang des Auftrages in einer Leistungsbeschreibung 
so detailliert wie nur möglich definiert.
5. Für die Leistungserstellung sind ausreichende Auftrags-
grundlagen unabdingbare Voraussetzung. Es sind dies vor 
allem: Umfassendes Briefing, Beistellung detaillierter Un-
terlagen, Geschäftsbedingungen etc.

Art. 2 | Ausführungs- und Lieferfristen

1. Bei Übernahme eines Auftrages durch GENIESTREICH 
sind in Abhängigkeit vom Auftragsumfang präzise Ver-
einbarungen betreffend die Fristigkeit der auszuführenden 
Leistungen bzw. der Lieferungen zu treffen.
2. Die vertraglich vereinbarte Lieferzeit beginnt mit dem Tag 
der Annahme des Auftrages durch GENIESTREICH, wenn 
alle notwendigen Arbeitsunterlagen vom Auftraggeber als 
Kunden zur Verfügung gestellt wurden. Die vereinbarten 
Liefertermine sind grundsätzlich einzuhalten. Insoweit ein 
Schaden auf einem Verschulden von GENIESTREICH, aus-
genommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, beruht, 
ist eine allfällige Schadenersatzpflicht gegenüber dem 
Kunden als Auftraggeber mit der Höhe des Rechnungsbe-
trages über den vereinbarten Auftrag begrenzt.

Art. 3 | Entgeltlichkeit von Präsentationen

1. Die Einladung des Vertragspartners, eine Präsentation 
zu erstellen (Vorentwurf), gilt als Auftrag, einen definierten 
Leistungsinhalt zu erbringen, der einen Rechtsanspruch 
auf Entgeltlichkeit der Präsentation begründet. Die Höhe 
des Entgelts richtet sich nach der jeweiligen Vereinbarung. 
Sollte anlässlich der Einladung die Höhe des Entgelts nicht 
vereinbart worden sein, so gebührt ein angemessenes Ho-
norar, das zumindest den gesamten Personal- und Sach-
aufwand für die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher 
Fremdleistungen deckt.
2. Durch die Abhaltung der Präsentation wird der Auftrag 
zugleich angenommen und erfüllt.
3. Das vereinbarte, angemessene Entgelt steht GENIE-
STREICH zu, auch wenn GENIESTREICH nach erfolgter 
Präsentation keinen Auftrag erhält (Abschlagshonorar). 
Sollte GENIESTREICH nach Teilnahme an der Präsentation 
einen Auftrag erhalten, werden GENIESTREICH und der 
Vertragspartner im Einzelfall vereinbaren, ob das für die 
Teilnahme an der Präsentation vereinbarte, angemessene 
Entgelt aufgrund der Erteilung eines Auftrages durch den 
Vertragspartner entfallen kann.
4. Das Präsentationsentgelt beinhaltet keine Einräumung 

von Rechten. Die Inhalte und Vorschläge einer Präsentation 
sind urheberrechtlich geschützt.
5. Von GENIESTREICH bei Präsentationen übergebene Un-
terlagen bleiben jedenfalls im Eigentum von GENIESTREICH. 
Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Präsentationsun-
terlagen selbst zu verwerten oder zu vervielfältigen oder an 
Dritte weiterzugeben, wenn GENIESTREICH nicht ausdrück-
lich und schriftlich die Zustimmung erteilt hat.

Art. 4 | Urheberrechtliche Bestimmungen 
und Nutzungsrechte

1. Das gesetzliche Urheberrecht von GENIESTREICH an sei-
nen Arbeiten ist unverzichtbar.
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, 
dass die Leistungen von GENIESTREICH nur für den jeweils 
vereinbarten Auftragszweck Verwendung finden.
3. Die dem Kunden eingeräumten Werknutzungsrechte 
dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung von GENIE-
STREICH als Urheber an Dritte entgeltlich oder unentgelt-
lich übertragen werden. Bei weiterer, darüber hinausge-
hender Nutzung ist grundsätzlich Rücksprache mit dem 
Urheber zu halten.
4. Der Kunde ist erst nach ordnungsgemäßer Bezahlung 
des vereinbarten Honorars befugt, die urheberrechtlich 
geschützten Leistungen in der vereinbarten Art und Wei-
se zu nutzen.
5. Urheberrechtlich geschützte Leistungen dürfen weder im 
Original noch bei der Reproduktion ohne Genehmigung des 
Urhebers geändert werden. Nachahmungen, welcher Art 
auch immer, sind unzulässig.
6. Werden urheberrechtliche Leistungen von GENIESTREICH 
über die vereinbarte Form, den Zweck und Umfang hinaus 
genutzt, so ist der Kunde verpflichtet, GENIESTREICH hier-
für ein weiteres angemessenes Honorar zu bezahlen.
7. Bei urheberrechtlich geschützten Leistungen von GENIE-
STREICH, deren Nutzungsumfang bei Vertragsabschluss 
noch nicht feststeht oder die als Handelsobjekt im ge-
schäftlichen Verkehr zur unbeschränkten Nutzung geeignet 
sind, besteht das Honorar aus zwei Teilen: zum Einen als 
Honorar für die Ausarbeitung im Original und zum Zweiten 
als Vergütung für die unbeschränkte Übertragung der Nut-
zungsrechte (Copyright).
8. Ist bei Vertragsabschluss die Vergütung für die unein-
geschränkte Übertragung aller Nutzungsrechte nicht aus-
drücklich festgelegt worden, so stellt im Zweifel das ver-
einbarte Honorar lediglich das Entgelt für die Ausarbeitung 
der in Auftrag gegebenen Leistungen dar.
9. GENIESTREICH ist zur Anbringung eines Firmenwortlau-
tes einschließlich des dazugehörigen Corporate Design auf 
jedem von ihm entworfenen und ausgeführten Objekt in 
angemessener Größe berechtigt.
10. GENIESTREICH ist zur Präsentation jedes von ihm ent-
worfenen und ausgeführten Objekts vor Dritten berechtigt.

Art. 5 | Verschwiegenheitspflicht

1. GENIESTREICH behandelt alle internen Vorgänge und 
erhaltenen Informationen, die ihm durch die Arbeit beim 
und mit dem Vertragspartner bekannt geworden sind, 
streng vertraulich; insbesondere werden auftragsbezogene 
Unterlagen Dritten nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Vertragspartners zugänglich gemacht.
2. GENIESTREICH hat seine Mitarbeiter und Angestellten zur 
Beachtung dieser Grundsätze anzuhalten; sie verbürgt sich 
für deren Verhalten.

Art. 6 | Angebote

1. Angebote von GENIESTREICH sind freibleibend und ver-
pflichten GENIESTREICH nicht zur Leistungserbringung. 
Der Vertragspartner ist an seinen Auftrag zwei Wochen ab 
diesem Zugang bei der Agentur gebunden. Die Annahme 
des Auftrages durch GENIESTREICH erfolgt aber erst durch 
schriftliche Auftragsbestätigung oder tatsächliche Leis-
tungserbringung durch GENIESTREICH innerhalb von zwei 
Wochen. Die für die jeweilige Leistungserbringung gültigen 
Angebote von GENIESTREICH sind integrierender Bestand-
teil des Vertrags mit Vertragspartnern. Mündliche Neben-
abreden sind ausgeschlossen. Ergänzende Vereinbarungen 
bedürfen jeweils der Schriftform.

Art. 7 | Rücktrittsrecht

1. Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lie-
ferzeit aus alleinigem Verschulden von GENIESTREICH ist 
der Auftraggeber berechtigt, mittels eingeschriebenem 
Brief vom Vertrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb 
einer angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in 
wesentlichen Teilen ohne Verschulden des Auftraggebers 
nicht erbracht wird.
2. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und 
Transportsperren entbinden GENIESTREICH von der Liefer-
verpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der 
vereinbarten Lieferfrist.
3. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit 
schriftlicher Zustimmung von GENIESTREICH möglich. Falls 
der Vertragspartner von der Vereinbarung zurücktritt, ohne 
dass GENIESTREICH Leistungen mangelhaft erbracht hat 
oder sonst den Rücktritt verschuldet hat, so hat GENIE-
STREICH weiterhin Anspruch auf das vereinbarte Entgelt in 
voller Höhe. Die Höhe der Stornogebühr berechnet sich wie 
folgt: bis 30. Tag vor Veranstaltungsbeginn: 25% des Ver-
anstaltungspreises, ab 29. bis 10. Tag vor Veranstaltungs-
beginn: 50% des Veranstaltungspreises, ab 9. bis 4. Tag vor 
Veranstaltungsbeginn: 75% des Veranstaltungspreises, ab 
dem 3. Tag (72 Stunden) vor Veranstaltungsbeginn: 90% 
des Veranstaltungspreises.

Art. 8 | Honoraransprüche und Zahlungsbedingungen

1. GENIESTREICH hat als Gegenleistung zur Erbringung sei-
ner Leistungen Anspruch auf Bezahlung eines angemesse-
nen Honorars durch den Vertragspartner.
2. Die Höhe des Honorars von GENIESTREICH richtet sich, 
soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, nach 
den zur Zeit geltenden einschlägigen Honorarrichtlinien für 
die Event-Branche.
3. Die von GENIESTREICH gelegten Rechnungen verstehen 
sich zuzüglich Mehrwertsteuer und sind mit dem Rech-
nungserhalt ohne Abzug fällig. Die Einhaltung der Zah-
lungsfrist ist wesentliche Bedingung für die Erbringung der 
Leistungen durch GENIESTREICH.
4. Alle Leistungen von GENIESTREICH, die nicht aus-
drücklich durch das vereinbarte Honorar abgegolten sind, 
werden gesondert entlohnt. Das gilt insbesondere für alle 
Nebenleistungen von GENIESTREICH
5. Alle GENIESTREICH im Rahmen der Auftragserfüllung 
erwachsenen Barauslagen sind vom Kunden zu ersetzen 
(wie z.B. Telefon, Porto, Botendienste, Büromaterial, Rei-
sekosten etc.).
6. GENIESTREICH ist berechtigt, Aufträge nur gegen Vor-
auszahlung oder Sicherstellung bis zur Höhe der gemäß 
dem jeweiligen Angebot zu erwartenden Rechnungssum-
me auszuführen. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. 
Arbeitsschritte umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, 
nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rech-
nung zu legen.
7. Kostenvoranschläge von GENIESTREICH sind unverbind-
lich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten 
die veranschlagten um mehr als 20 Prozent übersteigen, 
wird GENIESTREICH den Kunden auf die höheren Kosten 
hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom Vertrags-
partner genehmigt, wenn er nicht binnen fünf Tagen nach 
diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig 
kostengünstigere Alternativen bekannt gibt.
8. Für alle Arbeiten von GENIESTREICH, die aus welchem 
Grund auch immer nicht zur Ausführung gelangen, ge-
bührt eine angemessene Vergütung. Mit der Bezahlung 
dieser Vergütung erwirbt der Vertragspartner an diesen 
Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, 
Entwürfe und dgl. sind vielmehr unverzüglich an GENIE-
STREICH zurückzustellen.
9. Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist GENIE-
STREICH berechtigt, sämtliche daraus entstehende Spesen 
und Kosten, auch diese, die durch das Einschreiten von 
Inkassounternehmen und/oder Rechtsanwälten entstehen, 
sowie bankübliche Verzugszinsen zusätzlich zu verrech-
nen. Zudem ist GENIESTREICH bei Zahlungsverzug des 
Vertragspartners nach erfolgloser schriftlicher Mahnung 
berechtigt, vertragliche Leistungen bis zur vollständigen 
Zahlung auszusetzen und/oder den Vertrag mit sofortiger 
Wirkung aufzulösen. In diesem Falle hat der Vertragspart-
ner die bereits von GENIESTREICH erbrachten Leistungen 
und die GENIESTREICH entstandenen Kosten zu vergüten.

Art. 9 | Haftung, Gewährleistung und Schadenersatz

1. GENIESTREICH gewährleistet die ordnungsgemäße und 
termingerechte Durchführung der übertragenen Agenden 
sowie die Wahrung aller Interessen seines Kunden. Der 
Vertragspartner seinerseits haftet dafür, dass GENIE-
STREICH alle zur Erstellung der Leistung notwendigen 
Unterlagen und Informationen zeitgerecht zur Verfügung 
gestellt werden. Der Vertragspartner hat allfällige Rekla-
mationen innerhalb von drei Tagen nach Leistung durch 
GENIESTREICH schriftlich geltend zu machen und zu be-
gründen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklama-
tionen steht ihm das Recht zur Verbesserung binnen einer 
Frist von zumindest 14 Tagen zu. Der Vertragspartner kann 
nur dann die Verminderung des Entgelts verlangen oder 
den Rücktritt vom Vertrag erklären, wenn ein Versuch von 
GENIESTREICH, den Mangel zu beheben, nach angemesse-
ner Fristsetzung des Vertragspartners fehlgeschlagen ist 
oder die Ersatzlieferung wiederum mangelhaft ist.
2. Ersatzansprüche und allfällige Mängelrügen können nur 
während der Dauer des Durchführungszeitraumes geltend 
gemacht werde. Somit ist die Gewährleistungsfrist auf den 
Durchführungszeitraum beschränkt. Festgestellte Mängel 
sind unverzüglich nach Erbringung der vereinbarten Leis-
tung und deren Abnahme schriftlich dokumentiert bekannt 
zu geben. Mängelrügen werden nur anerkannt, wenn sie 
reproduzierbare Mängel betreffen.
3. Schadenersatzansprüche des Vertragspartners von 
GENIESTREICH sind ausgeschlossen, es sei denn, GENIE-
STREICH hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. 
Der Vertragspartner hat jedoch die Möglichkeit des Rück-
tritts vom Vertrag. Vertragspartner von GENIESTREICH sind 
jedoch erst nach Einschränkung einer Frist zur Erbringung 
der geschuldeten Leistung von zumindest 14 Tagen zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn binnen dieser Frist 
ein Versuch von GENIESTREICH, den Mangel zu beheben, 
erfolglos geblieben ist. Allfällige Schadenersatzansprüche 
sind der Höhe nach auf den Betrag beschränkt, der für die 
zugrunde liegende Lieferung bzw. Leistung als Entgelt ver-
einbart war. Jedenfalls sind aber allfällige Schadenersatz-
ansprüche mit einem Betrag von EUR 5.000.- beschränkt.
4. Die Beweislastumkehr gemäß §476 BGB ist ausgeschlos-
sen, das Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt ist 
vom Vertragspartner zu beweisen.
5. GENIESTREICH haftet nicht für zeitliche Verzögerungen 
und Terminüberschreitungen, deren Ursprung im Bereich 
des Vertragspartners liegt.
6. GENIESTREICH ist bemüht die vereinbarten Termine ein-
zuhalten. Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt den 
Vertragspartner allerdings erst dann zur Geltendmachung 

der ihm gesetzlich zuständigen Rechte, wenn er GENIE-
STREICH eine angemessene Nachfrist gewährt hat. Diese 
Frist beginnt mit dem Zugang des Mahnschreibens an GE-
NIESTREICH. Eine Verpflichtung zur Leistung auf Schadener-
satz aus dem Titel des Verzuges besteht nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. Unabwendbare oder unvorhersehbare 
Ereignisse – insbesondere Verzögerungen bei Vertragspart-
nern von GENIESTREICH – entbinden jedenfalls von der Ein-
haltung des vereinbarten Liefertermins.
7. Für die vom Vertragspartner zur Bearbeitung übergebenen 
Daten und/oder Unterlagen übernimmt GENIESTREICH keine 
Haftung. GENIESTREICH ist nicht verpflichtet, vom Vertrags-
partner selbst oder von dazu beauftragten Dritten überge-
bene Materialien, Daten und Druckvorrichtungen zu prüfen.
8. Weiterhin ist für folgende Schäden jede Haftung ausge-
schlossen: Arbeitsausfall durch höhere Gewalt, Verlust von 
Goodwill und Geschäftsbeziehung, Produktionsausfall und 
entgangener Gewinn, Verzögerungsschäden, Vermögens-
schäden, mittelbare Schäden, Beeinträchtigung des Firmen-
wertes, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritter.
9. Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten 
durchgeführt und der Vertragspartner hiervon benachrich-
tigt, so gelten nach Gesetz und den Geschäftsbedingungen 
des Dritten entstehende Gewährleistungs- und Haftungs-
ansprüche gegen den Dritten als auf den Vertragspartner 
abgetreten.

Art. 10 | Haftung und Folgeschäden

1. Für die Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere der 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften bei den von GENIE-
STREICH vorgeschlagenen Kommunikationsmaßnahmen ist 
ausdrücklich der Kunde verantwortlich. Insbesondere wird 
der Kunde eine von GENIESTREICH vorgeschlagene Event-
Maßnahme erst dann freigeben, wenn er sich selbst von 
der wettbewerbsrechtlichen Unbedenklichkeit vergewissert 
hat oder wenn er bereit ist, das mit der Durchführung der 
Event-Maßnahme verbundene Risiko selbst zu tragen.
2. Jegliche Haftung von GENIESTREICH für Ansprüche, die 
auf Grund der Event-Maßnahme gegen den Vertragspartner 
erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen; insbe-
sondere haftet GENIESTREICH nicht für Prozesskosten, 
eigene Anwaltskosten des Vertragspartners oder Kosten 
von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schaden-
ersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche Dritter.
3. Für den Fall, dass wegen der Durchführung einer Event-
Maßnahme GENIESTREICH selbst in Anspruch genommen 
wird, hält der Vertragspartner GENIESTREICH schad- und 
klaglos. Der Vertragspartner hat GENIESTREICH somit 
sämtliche finanziellen und sonstigen Nachteile (einschließ-
lich immaterieller Schäden) zu ersetzen und für den ent-
standenen Schaden Schadenersatz zu leisten.
4. Die Geltendmachung von Folgeschäden gilt als ausge-
schlossen, ausgenommen den Fall vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Fehlleistungen durch GENIESTREICH im Rah-
men der gesetzlichen Vorschriften. Eine Haftung für einen 
bestimmten Werbeerfolg wird ausgeschlossen. Die Haftung 
für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen 
von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

Art. 11 | Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Wenn nichts anderes vereinbart ist, erbringt GENIE-
STREICH seine Leistungen an seinem Geschäftssitz.
2. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird Würzburg ver-
einbart, außer bei Klagen gegen Verbraucher im Sinne des 
Konsumentenschutzgesetzes, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben oder im Inland 
beschäftigt sind.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

Art. 12 | Allgemeine Bestimmungen

1. Auf Seiten des Vertragspartners kann ein Dritter nur mit 
schriftlicher Einwilligung von GENIESTREICH in den Vertrag 
eintreten. Der Vertragspartner darf Einrichtungen einem 
Dritten nur dann nach vorheriger schriftlicher Einwilligung 
zur ständigen Mitbenützung oder zur vorübergehenden Al-
leinbenützung überlassen. 2. Sämtliche, mit der Geschäfts-
beziehung verbundenen Steuern und Gebühren trägt der 
Vertragspartner.
3. Der Vertragspartner ist verpflichtet dafür Sorge zu tra-
gen, dass im Rahmen der Veranstaltung sämtliche behörd-
liche Auflagen und Vorschriften eingehalten werden, soweit 
diese Verpflichtung nicht vertraglich durch GENIESTREICH 
übernommen wurde.
4. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit 
einzelner Regelungen und Bedingungen in seinen übrigen 
Teilen wirksam. Das gilt nicht, wenn in diesem Falle das 
Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 
eine Vertragspartei darstellen würde. Für den Fall, dass 
einzelne Bestimmungen der AGB unwirksam sein oder 
werden sollten, sind diese nach ihrem wirtschaftlichen 
Gehalt auszulegen.
5. Der Vertragspartner darf gegen Forderungen des Unter-
nehmers mit eigenen Ansprüchen nur dann aufrechnen, 
wenn diese gerichtlich rechtskräftig festgestellt wurden 
oder vom Unternehmer anerkannt wurden. Dieser Absatz 
findet auf Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutz-
gesetzes keine Anwendung.

Art. 13 | Sonstiges

1. Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen der AGB un-
wirksam werden sollten, berührt dies die Wirksamkeit der 
verbleibenden Bestimmungen nicht.

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen


